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AMTSBLATT 
der Evangelischen J(irche in Deutschland 
Heft 10, Jahrgang 1991 Ausgegeben: Hannover, den 15. Oktober 1991 

A. Evangelische Kirche in Deutschland 

B. Zusammenschlüsse von Gliedkirchen 
der Evangelischen Kirche in Deutschland 

C. Aus den Gliedkirchen 

Evangelische Landeskirche in Baden 

Nr. 177 Ordnung für den Beirat des Amtes für Mis- d) Vorschläge für die Haushaltsplanaufstellung und für die 
sionarische Dienste. Verwendung der Haushaltsplanmittel, 

Vom 9. Juli 1991. (GVBI. S. 93) 

Der Evangelische Oberkirchenrat erläßt gemäß §127 
Abs. 2 Nr. 10 der Grundordnung die folgende Ordnung für 
den Beirat des Amtes für Missionarische Dienste: 

1. Aufgaben des Beirats 

Der Beirat hat die Aufgabe, die Arbeit des Amtes für 
Missionarische Dienste durch Beratung und Unterstützung 
zu fördern und zu begleiten. Dazu gehören insbesondere 

a) Besprechung von Tätigkeitsberichten aus den einzelnen 
Arbeitsfeldem, 

b) Planung und Auswertung besonderer Vorhaben, 

c) Beratung des Evangelischen Oberkirchenrats bei der 
Besetzung der Amtsleiterstelle, 

e) Mitwirkung bei Entscheidungen über die Verwendung 
der dem Amt zur Verfügung stehenden Kollekten- und 
SpendenmitteL 

2. Mitglieder des Beirats 

Dem Beirat gehören folgende Mitglieder an: 

a) Der Leiter bzw. die Leiterin des Amtes für Missionari
sche Dienste; 

b) vier Mitglieder der Landessynode, 

c) drei Bezirksbeauftragte für Missionarische Dienste, die 
von der Konferenz der Bezirksbeauftragten bestimmt 
werden, wobei die drei Kirchenkreise und die unter
schiedlichen Verhältnisse in den Kirchenbezirken der 
Landeskirche beachtet werden sollen; 
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d) bis zu sieben weitere Mitglieder, die von den Mitglie
dern nach Nr. 2 Buchst. a, b, c aus den Gruppen ehren
amtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Ar
beitsfeldern des Amtes und aus den landeskirchlichen 
Gruppen, mit denen das Amt besonders zusammenar
beitet, im Benehmen mit der jeweiligen Gruppe hinzu
gewählt werden. 

3. Vorsitz und Arbeitsweise 

a) Die Mitglieder des Beirats wählen einen Vorsitzenden 
bzw. eine Vorsitzende und einen Stellvertreter bzw. eine 
Stellvertreterin aus ihrer Mitte, ausgenommen den 
Amtsleiter bzw. die Amtsleiterin. Wird zum/zur Vorsit
zenden ein hauptberuflich bei der Landeskirche beschäf
tigtes Mitglied gewählt, soll die Vertretung ein ehren
amtlich tätiges Mitglied des Beirats übernehmen; wird 
zum/zur Vorsitzenden ein ehrenamtlich tätiges Mitglied 
des Beirats gewählt, soll die Vertretung ein hauptberuf
lich bei der Landeskirche beschäftigtes Mitglied über
nehmen. 

b) Der/die Vorsitzende beruft den Beirat in der Regel drei
mal pro Jahr zu einer Sitzung ein. 

c) Auf Antrag eines Drittels der Mitglieder ist der Beirat 
durch den-Vorsitzenden bzw. die Vorsitzende einzube-

rufen. Dem Antrag muß eine Tagesordnung beigefügt 
sein. 

d) An den Sitzungen des Beirats können - außer bei der 
Behandlung von Personalangelegenheiten - die Mitar
beiterinnen und Mitarbeiter des Amtes für Missionari
sche Dienste teilnehmen. 

e) Der zuständige Referent des Evangelischen Oberkir
chenrats kann an allen Sitzungen teilnehmen. 

4. Amtszeit 

Die Amtszeit des Beirats ist mit der Amtszeit der Landes
synode identisch. 

5. lokrafttreten 

Diese Ordnung tritt am 1. August 1991 in Kraft. Zugleich 
wird die bisherige Ordnung aufgehoben. 

K arl s ruhe, den 9. Juli 1991 

Evangelischer Oberkirchenrat 

Basehang 

Evangelische Kirche in Berlin-Brandenburg 

Nr. 178 Verordnung mit Gesetzeskraft über das Ber
liner Missionswerk. 

Vom 31. Mai 1991. (KABI. S. 106) 

Mit Zustimmung des Ordnungsausschusses und des Aus
schusses für Ökumene, Weltmission und kirchlicher Ent
wicklungsdienst der Synode wird aufgrund von Artikel 15 
Abs. 1 und 2 des Kirchengesetzes über die Synode, die Kir
chenleitung und das Konsistorium der Evangelischen Kir
che in Berlin-Erandenburg vom 9. Dezember 1990 (KABI. 
S. 145) folgende Verordnung mit Gesetzeskraft erlassen: 

Die Kirche ist gesandt, das Evangelium durch Wort und 
Tat der ganzen Welt zu bezeugen. Der Dienst der Weltmis
sion ist daher Wesens- und Lebensäußerung der Kirche. Die 
Evangelische Kirche in Berlin-Erandenburg hat teil an die
sem Dienst. Sie nimmt ihn in und mit der Weltchristenheit 
wahr. Dieses Gesetz dient der Durchführung der Grundord
nung. 

§ 1 

(1) Das Berliner Missionswerk ist ein Bestandteil der 
Evangelischen Kirche in Berlin-Brandenburg. Andere Kir
chen können in diesem Werk mitarbeiten (beteiligte Kir
chen). Die Zusammenarbeit mit den an diesem Werk betei
ligten Kirchen wird durch diese Verordnung mit Gesetzes
kraft und durch Vereinbarungen geregelt. 

(2) Das Berliner Missionswerk dient der Evangelischen 
Kirche in Berlin-Erandenburg und den beteiligten Kirchen 
zur Wahrnehmung ihres missionarisch-ökumenischen Auf
trages. 

(3) Das Berliner Missionswerk gestaltet seine Arbeit in 
der Bindung an Schrift und Bekenntnis. hi Erfüllung des 
Missionsauftrages handelt es im Rahmen der kirchlichen 
Ordnung selbständig. 

§2 

(I) Das Berliner Missionswerk nimmt die ihm von Missi-
0)1sgesellschaften und -vereinen in Vereinbarungen übertra
genen Aufgaben in eigener Verantwortung wahr.*) 

(2) Die bestehenden Bindungen der im Berliner Missi
onswerk zusammenarbeitenden Missionsgesellschaften zu 
Kirchen, kirchlichen Einrichtungen und Werken sowie zur 
Evangelischen Kirche in Deutschland bleiben unberührt. 

§3 

Das Berliner Missionswerk hat insbesondere 

1. ihm durch Gesetz oder durch Vereinbarungen übertra
gene Aufgaben zu verantworten und unter den heutigen 
Voraussetzungen fortzuführen; 

2. die Verantwortung der Gemeinden für die Weltmission 
zu wecken und zu fördern und ihnen bei der Wahrneh
mung dieserAufgaben zu helfen; 

3. die Organe der Landeskirchen auf dem Gebiet der Welt
mission zu beraten und ihnen Anregungen zu geben; 

4. neue Aufgaben in der Weltmission zu übernehmen; 

5. die Gemeinschaft und Zusammenarbeit der Kirchen und 
Gemeinden mit den Partnerkirchen insbesondere in 
Afrika, Asien und demNahen Osten zu fördern; 

6. von der Mission und Evangelisation der Partnerkirchen 
zu lernen, auf ihre Kritik zu hören und ihre Erfahrungen 
an Kirchen und Gemeinden weiterzugeben; 

7. die Mitarbeit von Christen aus den Partnerkirchen in den 
Kirchen und Gemeinden zu suchen und zu fördern; 

*)Vereinbarungen mit der Berliner Missionsgesellschaft (Berlin 
West) e.V., der Deutschen Ostasienmission, der Gossner Mission 
und dem Jerusalemsverein vom 18. Dezember 1974 sowie mit der 
Morgenländischen Frauenmission vom 25. April1984. 
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8. Mitarbeiter, die von den Partnerkirchen in ihren Dienst 
gerufen werden, zu gewinnen und auf ihre Aufgabe vor
zubereiten; 

9. die Partnerkirchen in ihrer Arbeit - auch finanziell - zu 
unterstützen und ihre Arbeit zu begleiten; 

10. die Öffentlichkeit über Weltmission zu informieren; 

11. auf das Leiden, das Umecht, die Verletzungen der Men- · 
scheurechte in Ländern der Partnerkirchen und im eige
nen Land hinzuweisen und für Gerechtigkeit, Frieden 
und Bewahrung der Schöpfung einzutreten; 

12. im Rahmen seiner Aufgaben mit den nationalen und in
ternationalen Einrichtungen für Weltrnission, Ökumene 
und Kirchlicher Entwicklungsdienst das ökumenische 
Teilen zu fördern. 

§4 

Das Berliner Missionswerk arbeitet mit anderen Gesell
schaften und Institutionen, die sich mit Weltmi~>sion befas
sen, zusammen. Diese Zusammenarbeit soll durch Verein
barungen geregelt werden. 

§5 

( 1) Die Organe des Berliner Missionswerkes sind: 

1. die Missionskonferenz, 

2. der Missionsrat 

(2) Das Berliner Missionswerk unterhält eine Geschäfts
stelle. 

§6 

(1) Der Missionskonferenz gehören an: 

L zehn von der Synode der Evangelischen Kirche in Ber
lin-Erandenburg sowie jeweils bis zu zehn von den Syn
oden der beteiligten Kirchen nach Maßgabe der Verein
barung und entsprechend ihrer Mitgliederzahl Gewähl
te, 

2. zehn vom Missionsrat der vorangegangenen Wahlperi
ode Berufene; mindestens sechs dieser Berufenen sollen 
Erfahrungen in der gemeindlichen Partnerschaftsarbeit 
haben, 

3. je zwei Vertreter der im Berliner Missionswerk zusam
menwirkenden Missionsgesellschaften, 

4. die Mitglieder des Missionsrates, soweit sie nicht gemäß 
Nummern 1 bis 3 Mitglieder der Missionskonferenz 
sind. 

Unter den in Nummern 1 und 2 Genannten dürfen jeweils 
nicht mehr als die Hälfte bei kirchlichen Körperschaften 
oder Werken beruflich tätig sein. 

(2) Für die Mitglieder der Missionskonferenz gemäß Ab
satz 1 Nr. 1 bis 3 werden Stellvertreter bestellt, die zugleich 
Ersatzmitglieder sind. 

(3) Die Amtszeit der Missionskonferenz beträgt sechs 
Jahre. Die Mitglieder bleiben im Amt bis zur Bestellung ih
rer Nachfolger. 

§7 

(1) Die Missionskonferenz wählt ihren Vorsitzenden, ei
nen ersten und einen zweiten Stellvertreter; sie bilden das 
Präsidium und bereiten im Benehmen mit dem Missionsrat 
die Sitzungen der Missionskonferenz vor. 

(2) Die Aufgaben der Missionskonferenz sind: 

1. Grundsätze zu beschließen und Amegungen ftir die Ar
beit des Berliner Missionswerkes zu geben; 

2. die Übernahme neuer Aufgaben und die Beendigung be
stehender Arbeitsbereiche zu beschließen; 

3. Vereinbarungen gemäß§ 2 zu beschließen; 

4. acht Mitglieder des Missionsrates zu wählen, darunter je 
einen Vertreter der im Missionswerk zusammenwirken
den Missionsgesellschaften (§ 2), soweit deren Vorstand 
einen entsprechenden V arschlag unterbreitet hat; 

5. den Tätigkeitsbericht des Missionsrates entgegenzuneh
men und zu erörtern; 

6. den Direktor des Berliner Missionswerkes auf V ar
schlag des Missionsrates im Einvernehmen mit der Kir
chenleitung für eine Amtszeit von zehn Jahren zu 
wählen; 

7. den Haushaltsplan des Berliner Missionswerkes festzu
stellen; 

8. die Jahresrechnung abzunehmen und über die Entla
stung des Missionsrates und der Geschäftsstelle zu be
schließen; 

9. einen ständigen Haushaltsausschuß zu bilden . 

(3) Die Missionskonferenz gibt sich eine Geschäftsord
nung, die insbesondere die Bildung eines Grundsatzaus
schusses und weiterer Ausschüsse, kirchengebietsbezoge
ner Konferenzen, Beiräte und Arbeitskreise regelt. 

§ 8 

(1) Die Missionskonferenz tritt in der Regel zweimal 
jährlich zusammen. Ihr Vorsitzender beruft sie ein und leitet 
die Tagung. Er lädtjeweils schriftlich unter Angabe der Ta
gesordnung mindestens drei Wochen vor Beginn der Ta
gung ein. 

(2) Die Missionskonferenz muß einberufen werden, 
wenn ein Viertel ihrer Mitglieder oder der Missionsrat es 
beantragen. 

(3) Die Missionskonferenz ist beschlußfähig, wenn min
destens die Hälfte der Mitglieder versammelt ist. Ist die 
Missionskonferenz nicht beschlußfähig, kann sie binnen 
zwei Wochen zu einer innerhalb von drei Monaten stattfin
denden neuen Tagung mit der gleichen Tagesordnung ein
berufen werden mit dem Hinweis, daß sie ohne Rücksicht 
auf die Zahl der anwesenden Mitglieder schon mit der Ein
ladung ausdrücklich unter Hinweis auf diese Bestimmung 
bereits zu einer weiteren Sitzung einladen, die unabhängig 
von der Zahl der erschienenen Mitglieder beschlußfähig ist. 

(4) Bei Abstimmungen und Wahlen entscheidet, soweit 
nichts anderes bestimmt ist, die einfache Mehrheit der gülti
gen Stimmen; Stimmenthaltungen werden nicht mitgezählt. 
Bei Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt oder die 
Wahl erfolglos. 

(5) Über jede Tagung wird eine Niederschrift angefer
tigt. 

§9 

(1) Dem Missionsrat gehören an: 

1. der Vorsitzende der Missionskonferenz; 

2. acht von der Missionskonferenz gewählte Mitglieder(§ 
7 Abs. 2 Nr. 4); 

3. zwei von der Kirchenleitung der Evangelischen Kirche 
in Berlin-Erandenburg berufene Mitglieder, darunter 
mindestens ein Mitglied der Kirchenleitung; 

4. je ein von den anderen beteiligten Kirchen entsandtes 
Mitglied; 
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5. ein vom Rat der Evangelischen Kirche der Union ent
sandtes Mitglied; 

6. bis zu zwei Mitglieder, die vom Missionsrat berufen 
werden können. 

(2) Die Amtszeit der Mitglieder, die dem Missionsrat 
nicht kraft Amtes angehören, beträgt sechs Jahre. Die Mit
glieder bleiben bis zur Bestellung ihrer Nachfolger im Amt. 
Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus, wird für den Rest der 
Amtszeit ein Nachfolger bestellt. 

(3) An den Sitzungen des Missionsrates nehmen beratend 
teil: 

1. ein Vertreter des Evangelischen Missionswerks im Be
reich der Bundesrepublik Deutschland; 

2. die zuständigen Referenten der Konsistorien bzw. Lan
deskirchenämter der beteiligten Kirchen; 

3. der Direktor und Referenten der Geschäftsstelle des Ber
liner Missionswerkes. 

§10 

(1) Der Missionsrat wählt einen Vorsitzenden und einen 
ersten und einen zweiten Stellvertreter nach Fühlungnahme 
mit der Kirchenleitung aus seiner Mitte. 

(2) Die Aufgaben des Missionsrates sind: 

1. unter Beachtung der von der Missionskonferenz be
schlossenen Grundsätze die Richtlinien für die Arbeit 
des Berliner Missionswerkes zu bestimmen und Anre
gungen für seine Arbeit zu geben; 

2. das Berliner Missionswerk zu leiten und zu vertreten; 

3. bei der Vorbereitung der Tagung der Missionskonferenz 
mitzuwirken und deren Beschlüsse auszuführen; 

4. zehn Mitglieder der Missionskonferenz zu berufen(§ 6 
Abs .1 Nr. 2) ; 

5. die Referenten zu berufen (§12 Abs. 2) sowie einen er
sten und zweiten Stellvertreter des Direktors zu bestim
men; 

6. den Geschäftsbericht der Geschäftsstelle entgegenzu
nehmen; 

7. der Missionskonferenz einen Tätigkeitsbericht vorzule
gen und den Synoden der beteiligten Kirchen nach 
Berücksichtigung der Anregungen der Missionskonfe
renz jährlich über die Arbeit des Berliner Missionswer
kes zu berichten; 

8. den Haushaltsplan des Berliner Missionswerkes aufzu
stellen. 

(3) Die Aufgaben gemäß Absatz 2 Nr. 2 können dem Di
rektor des Missionswerkes durch Beschluß des Missionsra
tes teilweise übertragen werden. Der Zustimmung des Mis
sionsrates bedürfen: 

1. der Erwerb, die Veräußerung und die Belastung von 
Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten; 

2. die Aufnahme von Darlehen, die nicht aus Mitteln des 
laufenden Haushaltsjahres zurückgezahlt werden kön
nen; 

3. die Übernahme von Bürgschaften. 

§11 
(1) Der Missionsrat tritt in der Regel viermal im Jahr zu

sammen. Sein Vorsitzender lädt zu den Sitzungen schriftlich 
mit Angabe der Tagesordnung ein. Die Einladung soll den 
Mitgliedern zwei Wochen vor dem Sitzungstag zugehen. 

(2) Der Missionsrat muß einberufen werden, wenn ein 
Drittel der Mitglieder es beantragt. 

(3) Der Missionsrat ist beschlußfähig, wenn mindestens 
die Hälfte der Mitglieder anwesend ist. § 8 Abs. 3 findet ent
sprechende Anwendung. In der Geschäftsordnung kann ge
regelt werden, daß in Eilfällen der Vorsitzende- ggf. mit ei
nem seiner Vertreter oder einem weiteren Mitglied des Mis
sionsrates - vorläufige Entscheidungen anstelle des Missi
onsrates treffen darf. 

(4) Bei Abstimmungen entscheidet die einfache Mehr
heit der gültigen Stimmen; Stimmenthaltungen werden 
nicht mitgezählt. Bei Stimmengleichheit ist der Antrag ab
gelehnt oder die Wahl erfolglos. 

(5) Über jede Sitzung wird eine Niederschrift angefer
tigt, die zumindest. die Namen der Teilnehmer, die Tages
ordnung und den Wortlaut der Beschlüsse enthält. 

§ 12 

(1) Die Geschäftsstelle ist kollegial verfaßt Dem Kolle
gium gehören der Direktor und die Referatsleiter an. Der 
Missionsrat gibt dem Kollegium eine Geschäftsordnung . 

(2) Die Referenten werden vom Missionsrat auf Vor
schlag des Direktors nach Anhörung des Kollegiums berufen. 

§ 13 

(1) Die laufenden Geschäfte des Berliner Missionswer
kes führt die Geschäftsstelle im Rahmen der kirchlichen 
Ordnung nach den Grundsätzen der Missionskonferenz (§ 7 
Abs. 2 Nr. 1 bis 3) und nach den Richtlinien des Missions
rates (§10 Abs. 2). 

(2) Die Geschäftsstelle hat insbesondere 

1. die Beschlüsse des Missionsrates auszuführen, 

2. die Mitarbeiter, die auf Beschluß des Missionsrates in 
den Dienst der Partnerkirchen entsandt werden, einzu
stellen oder zu berufen, 

3. die Sitzungen des Missionsrates vorzubereiten. 

(3) Ein die. rechtsgeschäftliche Vertretung betreffender 
Beschluß der Missionskonferenz ist jeweils vom Vorsitzen
d~n der Missionskonferenz oder seinem Stellvertreter unter 
Beidrückung des Siegels zu unterzeichnen; dadurch wird 
Dritten gegenüber die Gesetzmäßigkeit der Beschlußfas
sung festgestellt. 

§ 14 

(1) Das Berliner Missionswerk erhält zur Erfüllung sei
ner Aufgaben Zuweisungen von der Evangelischen Kirche 
in Berlin-Erandenburg und den beteiligten Kirchen. 

(2) Das Vermögen des Berliner Missionswerkes ist ein 
Sondervermögen der Evangelischen Kirche in Berlin-Bran
denburg. Es dient ausschließlich und unmittelbar den in § 3 
beschriebenen Aufgaben. Wird das Berliner Missionswerk 
aufgelöst, darf sein Vermögen nur für die Arbeit der Welt
mission verwendet werden. 

§ 15 

(1) Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung mit Geset
zeskraft enden die Amtszeiten der bisherigen Organe des 
Berliner Missionswerkes. Innerhalb eines Jahres sind die 
Organe nach dieser Verordnung mit Gesetzeskraft zu bil
den. 

(2) Bis zur Bildung neuer Organe nach dieser Verord
nung mit Gesetzeskraft werden die Aufgaben des Missions
rates übergangsweise von folgenden Personen als vorläufi
gem Missionsrat wahrgenommen: 

• 

• 



c 

( 

HeftX, 1991 AMTSBLATT 421 

1. bisheriger Vorsitzender der Missionskonferenz, 

2. bisheriger Vorsitzender des Missionsrates, 

3. bisheriger Vorsitzender des Kuratoriums des Öku
menisch-Missionarischen Zentrums/Berliner Missions
gesellschaft, 

4. dessen Stellvertreter, 

5. zwei von der Kirchenleitung der Evangelischen Kirche 
in Berlin-Erandenburg benannte Vertreter, 

6. je ein Vertreter der beteiligten Kirchen, 

7. ein Vertreter der Evangelischen Kirche der Union. 

(3) Das Recht aus§ 6 Abs. 1 Nr. 2 wird bei der im Jahre 
1991192 anstehenden Bildung der Missionskonferenz von 
dem vorläufigen Missionsrat wahrgenommen. 

(4) Bis zur Bildung neuer Organe nach dieser Verord
nung mit Gesetzeskraft werden die Aufgaben der Missions~ 

konferenz von der Kirchenleitung der Evangelischen Kirche 
in Berlin-Erandenburg im Einvernehmen mit dem Ständi
gen Synodalausschuß für Ökumene, Weltmission und kirch
licher Entwicklungsdienst wahrgenommen. 

§ 16 

Diese Verordnung mit Gesetzeskraft tritt am 1. Juli 1991 
in Kraft. Gleichzeitig tritt das Kirchengesetz über das Berli
ner Missionswerk (Missionswerksgesetz vom 12. Mai 1990, 
KABI. S. 73) außer Kraft. 

B e r 1 i n , den 31. Mai 1991 

Kirchenleitung 

Dr. Forck 

Evangelisch-Lutherische Landeskirche Mecklenburgs 

Nr.179 Verordnung über die Wahl zu den Mitarbei
tervertretungen in der Evangelisch-Lutheri
schen Landeskirche Mecklenburgs. 

Vom 22. Juni 1991. (KABI. S. 108) 

Aufgrund des § 10 Abs. 2 des Mitarbeitervertretungsge
setzes vom 16. März 1991 (KABI. 1991, Nr. 4/5, S. 53) be
stimmt die Kirchenleitung das Folgende: 

§ 1 

Zusammensetzung des Wahlvorstandes 

(1) Die Wahl der Mitarbeitervertretung wird von einem 
Wahlvorstand vorbereitet und durchgeführt. Er besteht aus 
drei bis fünf wahlberechtigten Mitgliedern und der entspre
chenden Zahl von Ersatzmitgliedern. 

(2) Mitglieder und Ersatzmitglieder sollen nach Mög
lichkeit einer Mitarbeitervertretung nicht angehören. Wird 
ein Mitglied des Wahlvorstandes als Wahlbewerber aufge
stellt, so scheidet es aus dem Wahlvorstand aus; an seine 
Stelle tritt das Ersatzmitglied mit der nächst niedrigeren 
StimmenzahL 

§2 

Bildung des Wahlvorstandes 

(1) Der Wahlvorstand soll spätestens drei Monate vor 
Ablauf der Amtszeit der Mitarbeitervertretung in einer von 
der amtierenden Mitarbeitervertretung einzuberufenden 
Mitarbeiterversammlung nach mündlicher Benennung 
durch offene Abstimmung mit einfacher Mehrheit der An
wesenden gewählt werden. Die Mitarbeiterversammlung 
kann mit einfacher Mehrheit schriftliche Abstimmung be
schließen. 

(2) In den Fällen des§ 14 Abs. 1 MVG ist die Mitarbei
terversammlung unverzüglich durch die Dienststellenlei
tung einzuberufen. 

(3) Besteht noch keine Mitarbeitervertretung, so beruft 
die Dienststellenleitung eine Mitarbeiterversammlung ein. 
In den Fällen des § 5 Abs. 2 MVG beruft der jeweilige Propst 
die Mitarbeiterversammlung ein. In den Fällen des § 5 Abs. 
3 MVG benennt der zuständige Landessuperintendent einen 
Propst, der die Mitarbeiterversammlung einberuft. 

(4) Bei der ersten Bildung von Mitarbeitervertretungen 
achtet der zuständige Landessuperintendent darauf, daß in 
den Propsteien das Wahlverfahren durchgeführt wird und 
koordiniert erforderlichenfalls die Zusammenschlüsse be
nachbarter Propsteien nach§ 5 Abs. 3 MVG. 

§ 3 

Geschäftsführung des Wahlvorstandes 

(1) Der Wahlvorstand wählt aus seiner Mitte einen Vor
sitzenden und einen Schriftführer. Hierzu beruft das älteste 
Mitglied den Wahlvorstand binnen drei Tagen nach seiner 
Wahl ein. 

(2) Über alle Sitzungen und die im Folgenden bestimm
ten Handlungen des Wahlvorstandes sind Niederschriften 
anzufertigen. Sie sind vom Vorsitzenden und dem Schrift
führer zu unter:tleichnen. 

§4 

Wählerliste 

(1) Der Wahlvorstand stellt für jede Wahl eine Liste der 
nach§ 8 MVG Wahlberechtigten (Wählerliste) und eine Li
ste der nach § 9 MVG wählbaren Mitarbeiter zusammen. 
Beide Listen sind mindestens vier Wochen vor der Wahl bei 
der Dienststelle für die Dauer von einer Woche zur Einsicht 
auszulegen oder allen Wahlberechtigten zu übersenden. 

(2) Jeder Mitarbeiter kann innerhalb einer Frist von einer 
Woche nach Auslegung oder Zugang der Listen gegen die 
Eintragung oder Nichteintragung eines Mitarbeiters Ein
spruch einlegen. Der Wahlvorstand entscheidet unverzüg
lich und endgültig über den Einspruch und erteilt darüber ei
nen schriftlichen Bescheid. Der Bescheid muß einen Hin
weis auf die Möglichkeit der Wahlanfechtung gemäß § 12 
MVG enthalten. 

§5 

Wahltermin und W abiausschreiben 

(1) Der Termin für die Wahl der Mitarbeitervertretung 
wird vom Wahlvorstand im Einvernehmen mit der jeweili
gen Dienststellenleitung auf die Zeit zwischen dem 1. Sep
tember und dem 31. Dezember des Wahljahres festgelegt. 
Der Wahlvorstand erstellt spätestens vier Wochen vor dem 
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Wahltag ein Wahlausschreiben, das in geeigneter Weise be
kanntzumachen ist, auswärtigen Wahlberechtigten durch 
Zu~endung. 

(2) Das Wahlausschreiben muß Angaben enthalten über 

a) Ort und Tag seines Erlasses, 

b) Ort, Tag und Zeit der Wahl, 

c) Ort und Zeit der Auslegung der in§ 4 Abs. 1 genannten 
Listen zur Einsichtnahme, 

d) den Hinweis, daß Einsprüche gegen die Listen binnen 
einer Woche nach Bekanntmachung (Auslegung oder 
Zusendung) beim Wahlvorstand eingelegt werden kön
nen, 

e) die Zahl der zu wählenden Mitglieder der Mitarbeiter
vertretung, 

f) die Voraussetzungen für die Briefwahl(§ 9), 

g) die Aufforderung, Wahlvorschläge innerhalb der Frist 
gemäß § 6 einzureichen. 

§6 

Wahlvorschläge 

(1) Jeder Wahlberechtigte kann binnen zwei Wochen 
nach Bekanntgabe oder Zugang des Wahlausschreibens ei
nen unterzeichneten Wahlvorschlag beim Wahlvorstand 
einreichen. Ein Wahlvorschlag darf nicht mehr Namen ent
halten als Mitarbeiter zu wählen sind. 

(2) Die Wahlvorschläge sind vertraulich zu behandeln. 

(3) Der Wahlvorstand prüft unverzüglich die Ordnungs
mäßigkeit der Wahlvorschläge und die Wählbarkeit der 
Vorgeschlagenen. Beanstandungen sind umgehend dem 
Unterzeichner des Wahlvorschlags (Abs. 1) mitzuteilen; sie 
können innerhalb der Einreichungsfrist behoben werden. 
DerWahlvorstand überzeugt sich, daß die Vorgeschlagenen 
mit ihrer Nominierung einverstanden sind. 

§7 

Gesamtvorschlag und Stimmzettel 

(1) Der Wahlvorstand stellt alle gültigen Wahlvorschlä
ge zu einem Gesamtwahlvorschlag zusammen und führt 
darin die Namen der Vorgeschlagenen in alphabetischer 
Reihenfolge auf. Art und Ort der Tätigkeit der W ahlbewer
ber sind anzugeben. 

(2) Der Gesamtwahlvorschlag soll mindestens doppelt 
soviel Namen enthalten wie Mitglieder der Mitarbeiterver
tretung zu wählen sind. Er ist den Wahlberechtigten späte
stens eine Woche vor der Wahl in geeigneter Weise (z.B. 
Aushang, schriftliche Mitteilung) bekanntzugeben. 

(3) Die Stimmzettel sind entsprechend der Gliederung 
des Gesamtwahlvorschlags (Abs. 1) herzustellen. Sie müs
sen die gleiche Größe, Farbe, Beschaffenheit und Beschrif
tung haben und die Zahl der zu wählenden Mitglieder ange
ben. 

§ 8 

Durchführung der Wahl 

(1) Die Wahl findet in Anwesenheit von mindestens zwei 
Mitgliedern des Wahlvorstandes statt. Diese führen die 
Wählerliste und bezeichnen darin die Wahlberechtigten, die 
gewählt haben. Vor Beginn der Stimmabgabe hat der W abi
vorstand festzustellen, daß die Wahlurnen leer sind; sie sind 
bis zum Abschluß derWahlhandlungverschlossen zu halten. 

(2) Das Wahlrecht wird durch Abgabe eines Stimmzet
tels ausgeübt, der zusammengefaltet in eine verschlossene 

Wahlurne gelegt wird. Es können auch Wahlumschläge für 
die Stimmzettel ausgegeben werden. Vor Aushändigung des 
Stimmzettels ist festzustellen, ob der Wähler wahlberechtigt 
ist. 

(3) Erweist sich die Einrichtung mehrerer Stimmbezirke 
als erforderlich, so kann der Wahlvorstand seine Ersatzmit
glieder zur Durchführung der Wahl heranziehen. In jedem 
Stimmbezirk soll ein Mitglied des Wahlvorstandes bei der 
Durchführung der Wahl anwesend sein. Für die nötigen Ar
beiten im Wahlraum kann derWahlvorstand Wahlhelfer zu
ziehen. 

(4) Jeder Wahlberechtigte darf höchstens so viele Na
men ankreuzen, wie Mitglieder in die Mitarbeitervertretung 
zu wählen sind. Die Kennzeichnung soll durch ein Kreuz an 
der dafür vorgesehenen Stelle erfolgen. 

(5) Die unbeobachtete Kennzeichnung der Stimmzettel 
ist sicherzustellen. Körperlich behinderte Mitarbeiter kön
nen sich der Hilfe einer Person ihres Vertrauens bedienen. 

§9 

Stimmabgabe durch Briefwahl 

(1) Wahlberechtigte Mitarbeiter, die aus dienstlichen 
oder persönlichen Gründen verhindert sind, zur Wahl zu 
kommen, können ihr Wahlre~ht im Wege der Briefwahl 
ausüben. 

(2) Auf Antrag wird solchen Mitarbeitern der Stimmzet
tel, ein neutraler Wahlumschlag und ein mit Anschrift ver
sehener freigemachter Briefumschlag, auf dem der Absen
der verzeichnet ist, durch den W abivorstand übersandt. Der 
Antrag soll eine Woche vor der Wahl beim Wahlvorstand 
vorliegen. Eine Ablehnung ist dem Antragsteller unverzüg
lich mitzuteilen. Die Aushändigung des Wahlbriefes ist in 
der Wählerliste zu vermerken. 

(3) Im Wege der Briefwahl abgegebene Stimmen kön
nen nur berücksichtigt werden, wenn sie bis zum Ende der 
Wahlzeit beim Wahlvorstand eingegangen sind. 

(4) Der Wahlvorstand sammelt die eingehenden Wahl
briefe und bewahrt sie bis zum Schluß der Wahlhandlung 
gesondert auf. Er vermerkt die Stimmabgabe in der Wähler
liste. Nach Schließung der Wahlhandlung öffnet der Wahl
vorstand alle bis dahin vorliegenden W ahlbriefe, entnimmt 
ihnen die Wahlumschläge mit den Stimmzetteln, legt diese 
in die Wahlurne und vernichtet die Wahlbriefumschläge. 

(5) Ein Wahlbrief ist ungültig, wenn er erst nach Beendi
gung der Wahlhandlung eingegangen ist. Ein ungültiger 
Wahlbrief ist samt seinem Inhalt auszusondern und zu den 
Wahlunterlagen zu nehmen. 

§10 

Feststellung des Wahlergebnisses 

(1) Nach Beendigung der Wahl stellt der Wahlvorstand 
unverzüglich fest, wieviele Stimmen auf die einzelnen Vor
geschlagenen entfallen sind und ermittelt ihre Reihenfolge 
nach der StimmenzahL Das Ergebnis ist in einem Protokoll 
festzuhalten, das vom Wahlvorstand zu unterzeichnen ist. 
Die Auszählung der Stimmen ist für die Wahlberechtigten 
öffentlich. 

(2) Sind gemäß§ 8 Abs. 3 mehrere Stimmbezirke einge
richtet, so stellt der Wahlvorstand erst nach Abschluß der 
Wahlhandlung in allen Stimmbezirken das Gesamtergebnis 
fest. Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend. 

(3) Als Mitarbeitervertreter sind gewählt die V orge
schlagenen, auf die die meisten Stimmen entfallen. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet das Los. 

• 

• 
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(4) Als Ersatzmitglieder sind die Vorgeschlagenen ge
wählt, auf die die nächst niedrigere Zahl der Stimmen ent
fällt oder die bei der Feststellung der gewählten Mitarbeiter
vertreter durch Los ausgeschieden sind. 

(5) Ungültig sind Stimmzettel, 

a) die bei Verwendung von Wahlumschlägen nicht in ei
nem Wahlumschlag abgegeben worden sind; 

b) die nicht vom Wahlvorstand ausgegeben worden sind, 

c) auf denen mehr Namen als nach§ 8 Abs. 4 zulässig an
gekreuzt worden sind oder aus denen sich der Wille des 
Wählers nicht zweifelsfrei ergibt. 

d) die einen Zusatz enthalten. 

(6) Sind Eheleute, Eltern oder Kinder gleichzeitig in die
selbe Mitarbeitervertretung gewählt worden, so scheidet 
derjenige von ihnen aus, der die niedrigere Zahl der Stim
men erhalten hat. Bei Stimmengleichheit entscheidet das 
Los. 

§11 

Bekanntgabe des Wahlergebnisses 

Der Wahlvorstand gibt das Wahlergebnis unverzüglich in 
geeigneter Weise bekannt und benachrichtigt die Gewählten 
schriftlich. Erklärt der Gewählte nicht innerhalb einer Wo
che dem Wahlvorstand, daß er die Wahl ablehnt, so gilt sie 
als angenommen. Lehnt ein Gewählter ab, so rückt an seine 
Stelle der Vorgeschlagene mit der nächst niedrigeren Stim
menzahl. 

§ 12 

Vereinfachte Wahl 

(1) In den Fällen des § 5 Abs. 2 und 3 MVG sowie in 
Dienststellen mit bis zu 20 Mitarbeitern .kann eine verein
fachte Wahl durchgeführt werden, wenn dies die Mitarbei
terversammlung mit Zweidrittelmehrheit beschließt. 

(2) Im vereinfachten Verfahren wird die Wahl der Mitar
beiter in einer Wahlversammlung der Mitarbeiter durchge
führt. Die Wahlversammlung kann unmittelbar mit der Mit
arbeiterv.ersammlung nach§ 2, in der der Wahlvorstand ge
bildet wird, verbunden werden. Wird die Wahlversammlung 
nicht mit dieser Mitarbeiterversammlung verbunden, ist sie 
gesondert vom Wahlvorstand einzuberufen. 

(3) Die Wahlvorschläge werden in der Wahlversamm
lung durch Zuruf oder schriftlich gemacht. Sie werden zur 
Niederschrift genomnien und der V ersammlurtg bekanntge
geben. 

(4) Zur Durchführung der Wahl werden an die Wahlbe
rechtigten Stimmzettel mit den Namen der Vorgeschla
genen, die ihre Zustimmung gegeben haben, in alphabeti
scher Reihenfolge ausgegeben. Die von den Wahlberechtig
ten ausgefüllten und gefalteten Stimmzettel werden einge
sammelt und vom Wahlvorstand sofort ausgezählt. Wenn 
kein Wahlberechtigter widerspricht, kann auch offen (durch 
Handzeichen oder Zuruf) abgestimmt werden. § 9 findet 
keine Anwendung. 

(5) Die Feststellung des Wahlergebnisses regelt sich 
nach § 10 Abs. 3 und 4. 

( 6) Die Erklärung über die Annahme der Wahl kann so
fort mündlich abgegeben werden. Im übrigen gilt § 11 Satz 
2 und 3 entsprechend. 

§13 

Mitteilung des Wahlergebnisses 

(1) Der Vorsitzende des Wahlvorstandes teilt das Ergeb
nis der Wahl unverzüglich der Leitung der Dienststelle, bei 
der die Mitarbeitervertretung gebildet ist, und dem Oberkir
chenrat mit. 

§ 14 

Wahlakten 

Die Wahlakten (Niederschriften, Wählerlisten, Listen der 
Wählbaren, Wahlausschreiben, Wahlvorschläge, Stimmzet
tel usw.) sind von der Mitarbeitervertretung fünf Jahre auf
zubewahren. 

§ 15 

Übergangsbestimmungen 

In Dienststellen, in denen im Laufe des Jahres 1991 Mit
arbeitervertretungeil gebildet worden sind, die den Anforde
rungen des Mitarbeitervertretungsgesetzes entsprechen, 
bleiben diese bis zur nächsten allgemeinen Wahl im Amt. 

§ 16 

Inkrafttreten 

Diese Wahlordnung tritt am 1. September 1991 in Kraft. 

Die Kirchenleitung hat die vorstehende Verordnung be
schlossen, die hiermit verkündet wird. 

Schwer in, den 24. Juni 1991 

Der Vorsitzende der Kirchenleitung 

Stier 
Landesbischof 

Nr.180 Bekanntmachung zum Kirchengesetz über 
die Herstellung der Einheit der Evangelischen 
Kirche in Deutschland. 

Vom 12. Juli 1991. (KABI. S. 113) 

Das Kirchengesetz der Evangelisch-Lutherischen Lan
deskirche Mecklenburgs über die Herstellung der Einheit 
der Evangelischen Kirche in Deutschland und zur Änderung 
der Verfassung der Landeskirche vom 16. März 1991 
(Kirchliches AmtsblattS. 41) ist mit Wirkung vom 27. Juni 
1991 in Kraft getreten, nachdem das Kirchengesetz des 
Bundes der Evangelischen Kirchen zur Regelung von Fra
gen im Zusammenhang mit der Herstellung der Einheit der 
Evangelischen Kirche in Deutschland vom 24. Februar 1991 
zu diesem Zeitpunkt in Kraft gesetzt worden ist. Vom Zeit
punkt des Ink:rafttretens an nimmt die Evangelisch-Lutheri
sche Landeskirche Mecklenburgs die Rechte und Pflichten 
einer Gliedkirche der Evangelischen Kirche in Deutschland 
wahr. 

Schwer in, den 12. Juli 1991 

Der Oberkirchenrat 

Müller 
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Evangelische Kirche der Pfalz 
(Protestantische Landeskirche) 

Nr.181 Richtlinien über die Höhe der Stellenzulage 
für Pfarrer im Schuldienst und Kranken
hauspfarrer. 

Vom 21. Mai 1991. (ABI. S. 98) 

Aufgrund des § 8 Abs. 6 des Gesetzes über die Besoldung 
und die Versorgung der Geistlichen sowie ihrer Hinterblie
benen (Pfarrbesoldungsgesetz- PfBesG-) vom 15. Februar 
1985 (ABI. S. 80), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 
27. April1989 (ABI. S. 80), erläßt der Landeskirchenrat fol
gende Richtlinien über die Höhe der Stellenzulage für Pfar
rer im Schuldienst und Krankenhauspfarrer: 

1. Anwendungsbereich 

Diese Richtlinien regeln die Höhe der Stellenzulage für 
Pfarrer im Schuldienst, die im Gestellungsvertrag an öffent
lichen oder privaten Schulen hauptamtlich Religionsunter
richt erteilen, und für Pfarrer, die als Inhaber oder Verwalter 
einer Pfarrstelle hauptamtlich die Seelsorge in Krankenan
stalten wahrnehmen (Krankenhauspfarrer). 

2. Voraussetzungen 
für die Gewährung einer Stellenzulage 

Die Voraussetzungen für die Gewährung einer Stellenzu
lage richten sich nach§ 7 und§ 8 des Pfarrbesoldungsgeset
zes. 

3. Höhe der Stellenzulage 

3.1 Eine Stellenzulage in der vierfachen Höhe der 
Dienstalterszulage der Besoldungsgruppe A 14 erhalten 20 
v. H. der Pfarrer im Schuldienst und 20 v. H. der Kranken
hauspfarrer. 

3.2 Eine Stellenzulage in der dreifachen Höhe der 
Dienstalterszulage der Besoldungsgruppe A 14 erhalten 30 
v. H. der Pfarrer im Schuldienst und 30 v. H. der Kranken
hauspfarrer. 

3.3 Maßgebend für die Zuordnung in die Gruppen nach 
Nr. 3.1 und 3.2 ist die im Schuldienst bzw. die als Kranken-

hauspfarrer verbrachte Dienstzeit. Scheidet ein Pfarrer aus, 
so rückt jeweils der Pfarrer aus der nachfolgenden Gruppe 
mit der längsten Dienstzeit nach. 

3.4 Die übrigen Pfarrer im Schuldienst und Krankeu
hauspfarrer erhalten eine Stellenzulage in der zweifachen 
Höhe der Dienstalterszulage der Besoldungsgruppe A 14, 
wenn sie die Voraussetzungen nach Nr. 2 erfüllen. 

4. Übergangsregelung 

4.1 Pfarrer im Schuldienst und Krankenhauspfarrer, de
nen nach den bisher geltenden Grundsätzen eine Stellenzu
lage in der vierfachen Höhe der Dienstalterszulage der Be
soldungsgruppe A 14 gewährt wurde, erhalten die Stellen
zulage in dieser Höhe weiter. 

4.2 Solange mehr als 20 v. H. der Pfarrer im Schuldienst 
'bzw. 20 v. H. der Krankenhauspfarrer der Gruppe nach Nr. 
3.1 zugeordnet sind, kannjeweils nur ein Pfarrer im Schul
dienst bzw. ein Krankenhauspfarrer in diese Gruppe nach
rücken, nachdem zwei Pfarrer im Schuldienst bzw. zwei 
Krankenhauspfarrer aus dieser Gruppe ausgeschieden sind. 
Maßgebend ist dabei die im Schuldienst bzw. die als Kran
kenhauspfarrer verbrachte Dienstzeit. Der Pfarrer mit der 
längsten Dienstzeit im Schuldienst bzw. mit der längsten 
Dienstzeit als Krankenhauspfarrer rückt jeweils nach. 

5. Pfarrdiakone 

Diese Richtlinien finden auf Pfarrdiakone unter den Vor
aussetzungen des Gesetzes über die Ordnung des Amtes des 
Pfarrdiakons in der Pfälzischen Landeskirche vom 15. Fe
bruar 1985 (ABI. S. 77), zuletzt geändert durch das Gesetz 
vom 4. Mai 1988 (ABI. S. 73), entsprechende Anwendung. 

6. lokrafttreten 

Diese Richtlinien treten am 1. Januar 1991 in Kraft, 
gleichzeitig treten die Grundsätze über die Zahlung von 
Stellenzulagen an Pfarrer und Pfarrdiakone im Schuldienst 
vom 1. September 1978 außer Kraft. 

Evangelische Kirche im Rheinland 

Nr. 182 Ordnung des Männerwerkes der Evange
lischen Kirche im Rheinland. 

Vom 18. Juli 1991. (KABL S. 179) 

Die Kirchenleitung hat am 18. Juli 1991 aufVorschlag der 
Landesvertretung die folgende Ordnung des Männerwerkes 
der Evangelischen Kirche im Rheinland beschlossen: 

Präambel 

Das Männerwerk der Evangelischen Kirche im Rhein
land ist ein selbständiges Werk im Rahmen der Ordnung der 
Evangelischen Kirche im Rheinland. 

Es bekennt sich gemäß der Ordnung der Arbeitsgemein
schaft der Männerarbeit der Evangelischen Kirche in 
Deutschland zu dem Auftrag: 

Sammlung derMännerunter dem Wort 

Ausrüstung der Männer mit dem Wort 

Sendung der Männer durch das Wort 

Auf der Grundlage des in der Heiligen Schrift gegebenen 
und in den Bekenntnissen der Kirche bezeugten Evangeli
ums von Jesus Christus leistet es Hilfe beim Umgang mit 
der Bibel, bei der Einübung des Lebens aus dem Glauben 
und bei der Befähigung zum Leben mit anderen. 

Es arbeitet auf allen Ebenen eng zusammen mit anderen 
kirchlichen Diensten in Fragen der Erwachsenenbildung, 
der gesellschaftlichen Verantwortung und des Gemeinde
aufbaus. 

~ .. 
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Artikel1 

Die Männerarbeit in den Kirchengemeinden 

1. Aufgaben 

(1) In den Kirchengemeinden sollen die Männer im Sin
ne des Auftrages des Männerwerkes angesprochen werden. 

(2) Die Männerarbeit versteht sich als Teil der Gemein
dearbeitund nimmt teil an den Aufgaben der Gemeinde. 

2. Organisation und Leitung 

(1) Die Männerarbeit geschieht im allgemeinen als 
Gruppenarbeit 

(2) Die Gruppe wird in der Regel geleitet vom Obmann 
und einem Pfarrer/einer Pfarrerin. Sie leiten die Arbeit in 
gemeinsamer Verantwortung und regeln die Verteilung der 
Aufgaben. 

(3) Die Gruppe kann darüber hinaus weitere Funktionen 
an bestimmte Mitglieder der Gruppe vergeben, z. B. Kas
senführung, Leitung von besonderen Arbeitsgemeinschaf
ten, Schriftführung. 

(4) Der Obmann wird von der Gruppe gewählt. Daneben 
soll ein Stellvertreter gewählt werden. Sie werden durch das 
Presbyterium bestätigt. 

Artikel2 

Die Männerarbeit in den Kirchenkreisen 

1. Aufgaben 

Die Männerarbeit in den Kirchenkreisen hat die Aufgabe, 
die Männerarbeit in den Kirchengemeinden zu fördern und 
übergemeindliche Aufgaben innerhalb des Kirchenkreises 
wahrzunehmen. 

2. Organisation nnd Leitung 

(1) Die Gruppen der Gemeinde-Männerarbeit innerhalb 
eines Kirchenkreises bilden die Männerarbeit im Kirchen
kreis. 

(2) Die Leiter der Gemeinde-Männerarbeit bilden die 
Kreisvertretung. 

(3) Die Kreisvertretung wählt den Synodalobmann und 
dessen Stellvertreter. Beide werden durch den Kreissyn
odalvorstand bestätigt. 

(4) Die Kreissynode wählt auf Vorschlag der Kreisver
tretung einen Synodalbeauftragten. 

(5) Der Synodalobmann, sein Stellvertreter und der Syn
odalbeauftragte leiten und vertreten im Auftrag der Kreis
vertretung die Männerarbeit im Kirchenkreis. 

(6) Kirchenkreise, die noch keine Kreisvertretung gebil
det haben, können bis zu drei beauftragte Vertreter der Män
nerarbeit durch den Kreissynodalvorstand benennen. 

Artikel3 

Das Männerwerk 
in der Evangelischen Kirche im Rheinland 

1. Aufgaben 

(1) Das Männerwerk der Evangelischen Kirche im 
Rheinland hat die Aufgabe, die Männerarbeit in den Kir- · 
chengemeinden und Kirchenkreisen anzuregen und zu för
dern und landeskirchliche Aufgaben der Männerarbeit 
wahrzunehmen. 

(2) Das Männerwerk ist der Zusammenschluß der Män
nerarbeit in den Kirchengemeinden und Kirchenkreisen. 

2. Organe 

(1) Die Landesvertretung (Artikel4) 

(2) Der Landesarbeitsausschuß (Artikel 5) 

Artikel4 

Die Landesvertretung 

1. Aufgaben 

(1) Die Landesvertretung ist das oberste Beschlußorgan 
des Männerwerkes. 

(2) Sie hat insbesondere folgende Aufgaben: 

a) die Entgegennahme des Jahres-Arbeitsberichtes, 

b) die Beratung des Haushaltsplanes, 

c) die Verabschiedung der Jahresplanung, 

d) die Bildung von Ausschüssen und Beiräten und die 
Wahl ihrer Vorsitzenden, 

e) die Wahl folgender Mitglieder des Landesarbeitsaus-
schusses: 

des Landesobmanns, 

des Stellvertreters des Landesobmanns, 

eines Theologen als Landesbeauftragten, 

sowie dreier weiterer Mitglieder, von denen einer 
Theologe sein soll. 

Die Gewählten werden von der Kirchenleitung bestätigt. 

2. Zusammensetzung 

Die Landesvertretung setzt sich zusammen aus 

(1) den stimmberechtigten Mitgliedern: 

a) Synodalobmänner und deren Stellvertreter, 

b) Synodalbeauftragte für die Männerarbeit, 

c) Vertreter der Männerarbeit nach Artikel 2, Absatz 2, 
Ziffer 6, 

d) stimmberechtigte Mitglieder des Landesarbeitsaus
schusses, 

e) Vorsitzende der durch die Landesvertretung eingesetz
ten Ausschüsse und Beiräte. 

(2) den Mitgliedern mit beratender Stimme: 

a) theologischer und juristischer Dezernent für die Män
nerarbeit beim Landeskirchenamt, 

b) Geschäftsführer des Männerwerkes, 

c) Regionalbeauftragte. 

(3) Die Landesvertretung tagt mindestens einmal jähr
lich. 

( 4) Die Landesvertretung gibt sich eine Geschäfts- und 
Wahlordnung. 

ArtikelS 

Der Landesarbeitsausschuß 

1. Aufgaben 

(1) Der Landesarbeitsausschuß leitet entsprechend den 
Vorgaben der Landesvertretung das Männerwerk der Evan
gelischen Kirche im Rheinland und vertritt das Männerwerk 
nach außen. 

(2) Der Ausschuß wird durch die von ihm eingesetzten 
Beiräte und Arbeitsgruppen unterstützt. Näheres regelt eine 
Geschäftsordnung. 
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(3) Insbesondere hat der Landesarbeitsausschuß folgen
de Aufgaben: 

a) Einberufung der Landesvertretung, 

b) Durchführung ihrer Beschlüsse, 

c) Verabschiedung des Haushaltes des Männerwerkes, 

d) Erstellung der Jahresplanung, 

e) Vorschlag zur Berufung des Landesmännerpfarrers, 

f) Empfehlung zur Anstellung der Mitarbeiter/innen der 
Geschäftsstelle, 

g) Berufung von Regionalbeiräten, 

h) Einsetzung von Arbeitsgruppen. 

2. Organisation und Leitung 

(1) Der Landesarbeitsausschuß setzt sich zusammen aus 
den von der Landesvertretung gewählten Mitgliedern und 
dem Landesmännerpfarrer. 

(2) Die Dezernenten für die Männerarbeit beim Landes
kirchenamt, der Geschäftsführer des Männerwerkes und die 
Regionalbeauftragten nehmen an den Sitzungen des Lan
desarbeitsausschusses mit beratender Stimme teil. 

(3) Die Sitzungen des Landesarbeitsausschusses werden 
durch den Landesobmann einberufen und geleitet. 

( 4) Der Landesarbeitsausschuß wird nach außen vertreten 
durch den Landesobmann und den Landesmännerpfarrer. 

Artikel6 

Amtsdauer 

Die Amtsdauer aller gewählten Vertreter der Männerar
beit in den Kirchengemeinden, in den Kirchenkreisen und in 
der Landeskirche beträgt vier Jahre! Wiederwahl ist zulässig. 

Artikel 7 

Der Landesmännerpfarrer 

(1) Der Landesmännerpfarrer ist verantwortlich für die 
Zurüstung, Beratung und seelsorgerliehe Begleitung der 
haupt-, neben- und ehrenamtlichen Mitarbeiter der Märiner
arbeit in den Kirchengemeinden und Kirchenkreisen. 

(2) Er wird von der Kirchenleitung auf Vorschlag des 
Landesarbeitsausschusses berufen. Seine Dienstanweisung 
erhält er von der Kirchenleitung nach Anhören des Landes
arbeitsausschusses. 

(3) Der Landesmännerpfarrer ist Mitglied des Landesar
beitsausschusses und hat im Einvernehmen mit diesem 
gemäß seiner Dienstanweisung sein Amt zu führen. 

ArtikelS 

Die Geschäftsstelle 

Die Geschäftsstelle führt im Rahmen der Geschäftsord
nung die Beschlüsse des Landesarbeitsausschusses durch. 

Artikel9 

Schlußbemerkungen 

(1) Das Vermögen des Männerwerkes ist Sondervermö
gen der Evangelischen Kirche im Rheinland. 

(2) Im übrigen gelten die allgemeinen rechtlichen Be
stimmungen der Evangelischen Kirche im Rheinland. 

(3) Die Ordnung tritt mit ihrer Veröffentlichung im 
Kirchlichen Amtsblatt in Kraft. 

Evangelische Kirche im Rheinland 

Die Kirchenleitung 

Evangelische Landeskirche in Württemberg 

Nr. 183 Richtlinien des Oberkirchenrats über die Su
pervision (Praxisberatung) kirchlicher Mitar
beiter. 

·Vom 6. Mai 1991. (ABI. Bd. 54 S. 430) 

Aufgrund von§ 29 Abs. 5 der Kirchlichen Anstellungs
ordnung (KAO) erläßt der Oberkirchenrat unter Mitwirkung 
der Arbeitsrechtlichen Kommission die folgenden Richtlini
en: 

Vor allem die Arbeit sozialer, pädagogischer und thera
peutischer Fachkräfte erfordert einen ständigen Lernprozeß 
der Mitarbeiter im Blick auf ihr methodisches/therapeuti
sches und seelsorgerliebes Vorgehen und die institutionel
len und gesellschaftlichen Bedingungen. Dies erfolgt durch 
dafür ausgebildete Praxisberater (Supervisoren). 

1. Supervision erhalten Berufsanfänger in den ersten Be
rufsjahren durch reflektierende Begleitung bei der Einü
bung in ihrer Tätigkeit. Darüber hinaus dient sie der 
ständigen Reflexion (auf die eigenen Handlungen und 
Gedanken gerichtetes prüfendes Nachdenken) der Be
rufspraxis mit den eigenen Persönlichkeitsanteilen im 
Beratungsprozess. 

2. Supervision kann als Einzel-, Gruppen- oder Teamsu
pervision erteilt werden. In der Regel ist bei Einzelsu
pervision von 90 Minuten pro Sitzung, bei Gruppen-

oder Teamsupervision von 150 Minuten pro Sitzung 
auszugehen. 

3. Supervision im Block umfaßt in der Regel20 bis 25 Sit
zungen, die sich über einen Zeitraum von 1 bis 1 1/2 
Jahren erstrecken können und in der Regel im Abstand 
von zwei bis drei Wochen stattfinden. 

Vor Beginn der Supervision ist eine Übereinkunft zwi
schen Mitarbeiter und Anstellungsträger herzustellen. 
Dabei ist der Zeitpunkt und Umfang der Supervision, 
der Supervisor und die Frage der Kostentragung zu re
geln. 

4. Für die Teilnahme an Supervisionssitzungen einschließ
lich der erforderlichen An- und Rückreisezeit erhält der 
Mitarbeiter in der Regel Dienstbefreiung. 

Die notwendigen Kosten der Supervision einschließlich 
der notwendigen Fahrtkosten nach den Bestimmungen 
der kirchlichen Reisekostenordnung trägt der Anstel
lungsträger im Rahmen der zur Verfügung stehenden 
HaushaltsmitteL In besonderen Fällen (z. B. wenn die 
Supervision auf Wunsch des Mitarbeiters durch einen 
Supervisor erfolgt, dessen Honorar die nachstehenden 
Stundensätze übersteigt oder durch die Auswahl des Su
pervisors höhere Fahrtkosten entstehen) kann eine Be
teiligung des Mitarbeiters an den Kosten vereinbart wer
den. Bei der Auswahl des Supervisors soll auf ein ver-

• 
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tretbares Verhältnis zwischen Fahrt- und Sitzungszeiten 
geachtet werden. 

Die Kosten für die Supervision sind je nach Qualifikati
on des Supervisors, der Art der Supervision (Einzel
oder Team- bzw. Gruppensupervision) oder wenn es 
sich um einen freiberuflich tätigen Supervisor oder ei
nen in einem festen Anstellungsverhältnis stehenden Su
pervisor handelt, unterschiedlich hoch. 

Soweit hierfür die Kosten vom Anstellungsträger über
nommen werden, sollte das Honorar 

1. für festangestellte Supervisaren 
70,00 DM pro Zeitstunde 

2. für freiberuflich tätige Supervisaren 
100,00 DM pro Zeitstunde 

zuzüglich eventuell erhobener Mehrwertsteuer 

nicht übersteigen. 

Für Gruppensupervision ist ein Zuschlag zu den angege
benen Honorarsätzen möglich. Bei Supervisoren, die in 
einem festen kirchlichen Anstellungsverhältnis stehen, 
.sind die Honorare und andere Einnahmen der Supervisi
on an die jeweilige Dienststelle abzuführen. Die Bestim
mungen über die Vergütung aus Nebentätigkeiten sind 
zu beachten. 

5. In Zweifelsfällen ist vor der Entscheidung über Dienst
befreiung und Kostenübernahme bzw. Kostenbeteili
gung eine Stellungnahme der Fachberatung des Diako
nischen Werks Württemberg bzw. der sonst dafür zu
ständigen Stelle einzuholen. Bei der Auswahl der Super
visoren soll die beim Diakonischen Werk geführte Liste 
berücksichtigt werden. 

6. Während der Zeit der Supervision soll der Mitarbeiter 
keine weiteren Fort- oder Weiterbildungsmaßnahmen 
durchführen; insoweit ruht während dieser Zeit der An
spruch auf Fortbildungsurlaub nach § 29 Abs. 5 KAO. 
Dies berührt nicht die Teilnahme an Veranstaltungen, zu 
denen der Mitarbeiter von seiner Dienststelle abgeord
net wird oder die zur Erfüllung seines Dienstauftrags er
forderlich sind (z. B. Einführungskurse, Arbeitstagun
gen des Diakonischen Werks Württemberg und älmli
ches). Dies gilt auch für Weiterbildungskurse, z. B. So
zialtherapeuten-Ausbildung, Farnilienberatung, Farnili
entherapie, Eheberater-Ausbildung und ähnliches, bei 
denen Supervision Bestandteil der Zusatzausbildung ist. 
Entsprechendes gilt auch dann, wenn aufgrund staatli
cher Förderrichtlinien bzw. Finanzierungsbedingungen 
von Sozialleistungsträgem für soziale Fachkräfte eine 
dauernde Supervisionsbegleitung vorgesehen ist. Fall
besprechungen oder Dienstbesprechungen werden 
durch diese Richtlinien nicht berührt. 

7. Scheidet der Mitarbeiter aus einem von ihm zu vertre
tenden Grunde innerhalb von drei Jahren nach Abschluß 
der Supervision aus dem Dienstverhältnis aus, kann der 
Anstellungsträger von dem Mitarbeiter die übernomme
nen Kosten der Supervision zurückfordern, wobei der 
Erstattungsanspruch pro Jahr entsprechend gekürzt 
wird. 

8. In Anlehnung an diese Richtlinien sollen auch andere 
Mitarbeiter, die Supervision im Rahmen ihres Dienst
auftrags benötigen, Supervision in Anspruch nehmen 
können. 

9. Diese Richtlinien treten mit Wirkung vom 1. Juli 1991 
in Kraft. 

I. V. 

Dietrich 

Nr.184 Bekanntmachung der Neufassung der Ord
nung der Arbeitsgemeinschaft Christlicher 
Kirchen (ACK) in Baden-Württemberg. 

Vom 26. März 1991. (ABI. Bd. 54 S. 461) 

Nachstehend wird die Ordnung der Arbeitsgemeinschaft 
Christlicher Kirchen in Baden-Württeinberg in der Fassung 
vom 22. Juni 1990 bekanntgemacht Die Geschäftsordnung 
der ACK vom 4. Juni 1977 ist in den Text eingearbeitet. Er
läuterungen zur Ordnung sind als Anlage abgedruckt. Die 
Neufassung tritt an die Stelle der Bekanntmachung vom 14. 
Oktober 1972, ABI. 45 S. 502. 

I. V. 

Dietrich 

Ordnung 
der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen 

(ACK) in Baden-Württemberg 

Präambel 

Die in der »Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in 
Baden-Württemberg« verbundenen Kirchen und kirchli
chen Gemeinschaften wollen ihrer Gemeinsamkeit im Glau
ben an den einen Herrn Jesus Christus, der Haupt der Kirche 
und Herr der Welt ist, in Zeugnis und Dienst gerecht werden 
-zur Ehre Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heili
gen Geistes. 

1. Mitgliedschaft 

1.1. Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft können Kirchen 
und andere selbständige kirchliche Gemeinschaften sein, 
die im Lande Baden-Württemberg vertreten sind. Bedin
gung der Mitgliedschaft ist die Anerkennung der Präambel 
und die Bereitschaft zur Mitarbeit gemäß der Ordnung der 
Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Baden-Würt
temberg. 

1.2. Voraussetzungen für eine Mitgliedschaft in der Ar
beitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Baden-Württem
berg sowie für eine beratende Mitgliedschaft gemäß Abs. 
2.2 ihrer Ordnung sind: 

1.2.1. Die Kirche oder kirchliche Gemeinschaft muß 
selbständig sein (vgl. Abs. 1.1). 

1.2.2. Die Kirche oder kirchliche Gemeinschaft muß in 
mehr als einem Regierungsbezirk des Landes Baden-Würt
temberg eigenständige Gemeinden haben. 

1.2.3. Die Kirche oder kirchliche Gemeinschaft muß 
personell und zeitlich die Möglichkeit zur Mitarbeit haben. 

1.3. Kirchen und kirchliche Gemeinschaften, denen die
se Voraussetzungen fehlen, haben folgende Möglichkeiten: 

1.3.1. Die Kirche oder kirchliche Gemeinschaft kann 
Mitglied örtlicher Arbeitsgemeinschaften werden. 

1.3.2. Die Kirche oder kirchliche Gemeinschaft kann auf 
ihren Antrag an der Arbeit der Kommissionen der Arbeits
gemeinschaft Christlicher Kirchen in Baden-Württemberg 
beteiligt werden. 

1.3.3. Mehrere Kirchen oder kirchliche Gemeinschaften, 
denen je einzeln die Voraussetzung nach Abs. 1.2. fehlen, 
können eine gemeinsame Mitgliedschaft beantragen. Sie 
bilden dazu eine Vertretungsgemeinschaft Diese entsendet 
nach Aufnahme bis zu zwei Delegierte in die Arbeitsge
meinschaft Christlicher Kirchen in Baden-Württemberg 
(vgl. Abs. 2.1.). Die in der Vertretungsgemeinschaft ver-
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bundenen Kirchen oder kirchlichen Gemeinschaften haben 
zusammen eine Stimme (vgl. Abs. 4.3.). 

1.3.4. Die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in 
Baden-Württemberg kann auf Antrag einer solchen Kirche 
oder kirchlichen Gemeinschaft deren Interessen auf Landes
ebene wahrnehmen. 

1.4. Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft sind: 

Die Heilsarmee - Divisionshauptquartier Süd 

Europäisch-Festländische Brüder-Unität - Herrnhuter 
Brüdergemeine 

Evang. Landeskirche in Baden 

Evang. Landeskirche in Württemberg 

Evang.-Lutherische Kirche in Baden 

Evang.-methodistische Kirche 

Griechisch-Orthodoxe Metropolie von Deutschland 

Katholisches Bistum der Alt-Katholiken in Deutschland 

Römisch-Katholische Kirche - Diözese Rottenburg
Stuttgart 

Römisch-Katholische Kirche- Erzdiözese Freiburg 

Serbisch-Orthodoxe Kirche 

1.5. Für die Aufnahme eines neuen Mitglieds ist eine 
Zweidrittelmehrheit der Mitglieder erforderlich. 

1.6. Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft können auf ihre 
Mitgliedschaft verzichten. 

2. Vertretung der Mitglieder 
in der Arbeitsgemeinschaft 

2.1. Die Mitglieder entsenden bis zu zwei Delegierte. 

2.2. Kirchen und andere selbständige kirchliche Gemein
schaften, die der Arbeitsgemeinschaft nicht angehören, kön
nen mit Zustimmung der Arbeitsgemeinschaft durch einen 
Vertreter beratend mitwirken; Die Zustimmung bedarf einer 
Zweidrittelmehrheit der Mitglieder. 

2.3. Zur Zeit wirken in der Arbeitsgemeinschaft beratend mit: 

Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden in 
Deutschland- Vereinigung Baden-Württemberg 

Christlicher Gemeinschaftsverband Mülheim-Ruhr 

Selbständige Evang.-Lutherische Kirche - Kirchenbe
zirk Süddeutschland 

3.Aufgaben 

Die Arbeitsgemeinschaft befaßt sich besonders mit fol
genden Aufgaben: 

3.1. Sie bemüht sich um eine geistliche und theologische 
Grundlegung ökumenischer Zusammenarbeit. 

3.2. Sie sorgt für authentische Information über ihre Mit
glieder. 

3.3. Sie ist bestrebt, ein Klima zwischenkirchlichen Ver
trauens zu schaffen, ökumenisches Bewußtsein zu bilden 
und zu vertiefen und gemeinsame Verantwortung wahrzu
nehmen. Sie versucht nach ihren Möglichkeiten zwischen 
Mitgliedern bestehende und aufkommende Schwierigkeiten 
abzubauen. Sie pflegt die für eine ökumenische Zusammen
arbeit notwendigen Kontakte und führt die dazu erforderli
chen Gespräche. 

3.4. Sie entwickelt, fördert und koordiniert ökumenische 
Studien, Initiativen und Aktionen in ihrem Bereich. 

3.5. Sie hält Verbindung mit der »Arbeitsgemeinschaft 
Christlicher Kirchen in der Bundesrepublik Deutschland 

und Berlin (West) e. V.« (ab 1. 1. 1992: Arbeitsgemein
schaft Christlicher Kirchen in Deutschland e. V.) sowie mit 
anderen regionalen und lokalen ökumenischen Zusammen
schlüssen. 

3.6. Sie vertritt gemeinsame Anliegen ihrer Mitglieder in 
der Öffentlichkeit des Landes und kann als Gesprächspart
ner für die Organe des Staates, der Verwaltung und der Ver
bände im Land Baden-Württemberg dienen. 

4. Arbeitsweise und Beschlußfassung 

4.1. Die Arbeitsgemeinschaft tritt mindestens zweimal 
im Laufe eines Jahres zusammen, außerdem auf Antrag von 
mindestens einem Drittel ihrer Mitglieder. 

Die Delegiertenversammlung (»Vollversammlung«) 
wird - abgesehen von dringenden Eilfällen - mindestens 
vier Wochen vor dem vorgesehenen Termin einberufen. 
Über die Verhandlung der Delegiertenversammlung (»Voll
versammlung«) wird ein Ergebnisprotokoll gefertigt. Es ist 
vom Schriftführer und einem Vorstandsmitglied zu unter
zeichnen und den Mitgliedskirchen und ihren Delegierten 
zuzuleiten. Außerdem erhalten die Mitglieder der Kommis
sionen eine Ausfertigung. Das Protokoll trägt den Vermerk 
»Nicht zur Veröffentlichung freigegeben«. 

4.2. Beschlüsse der Arbeitsgemeinschaft bedürfen der 
Zustimmung der Mehrheit der Mitglieder. 

Die Beschlüsse werden möglichst noch auf der Delegier
tenversammlung schriftlich ausgefertigt, damit sie von den 
Delegierten mitgenommen und auf kürzestem Weg den je
weiligen Kirchenleitungen zugestellt werden können. 

4.3. Jedes Mitglied hat eine Stimme. 

4.4. Die Delegierten haben vor Entscheidungen die 
Möglichkeit zur Rücksprache mit ihrer Kirche oder kirchli
chen Gemeinschaft. 

Um die Arbeitsfähigkeit der ACK zu steigern und die 
Entscheidungen der Delegierten zu erleichtern 

sollen die Delegierten ihre Kirchenleitungen rechtzeitig 
möglichst durch eine schriftliche Vorlage auf bevorste
hende Entscheidungen aufmerksam machen; 

sollen sie über den wesentlichen Inhalt dieser Vorlage 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Meinungsbildung 
im zuständigen Beschlußgremium ihrer Kirche bzw. 
kirchlichen Gemeinschaft herbeiführen; 

sollen sie sich von diesem Gremium eine Rahmenvoll~ 
macht zur weiteren Verhandlung und zur Abstimmung 
über diese Vorlage erteilen lassen. Auch der Vorstand 
kann - besonders in der Zeit zwischen den einzelnen 
Delegiertenversammlungen - die Kirchenleitungen über 
anstehende Beschlußvorlagen verständigen und Stel
lungnahmen von ihnen erbitten. Durch diese Maßnah
men sollen Vorbehalte von Mitgliedern (vgl. Abs. 4.5.) 
vermieden und frühzeitige Veröffentlichungen (vgl. 
Abs. 4.6.) ermöglicht werden. 

4.5. Zur Einhaltung eines Beschlusses in seinem Bereich 
ist ein Mitglied dann nicht verpflichtet, wenn es innerhalb 
von drei Wochen einen entsprechenden Vorbehalt geltend 
macht. 

Die F.~st zur Geltendmachung eines Vorbehalts beginnt 
mit der Uberreichung eines Beschlusses in der Delegierten
versammlung in Schriftform an die Delegierten, anderen
falls mit dem Tag der Absendung (Datum des Poststempels) 
eines Beschlusses an die Mitgliedskirchen und die Delegier
ten. 

4.6. Soll ein Beschluß veröffentlicht werden, so darf dies 
frühestens vier Wochen nach seiner Annahme geschehen. 

• 
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Vorbehalte nach Abs. 4.5. sind zusammen mit dem Be
schluß zu veröffentlichen. 

4.7. Von den Regelungen nach Abs. 4.5. und Abs. 4.6. 
kann mit Zustimmung aller Mitglieder abgewichen werden. 

4.8. Jährlich einmalladen die Delegierten im Rahmen ei
ner Konsultation Vertreter der in Baden-Württemberg an
sässigen örtlichen Arbeitsgemeinschaften christlicher Ge
meinden und Kirchen, Vertreter ökumenischer Arbeitskrei
se sowie die Mitglieder der Kommissionen der ACK in Ba
den-Württemberg zu einem gemeinsamen Erfahrungsaus
tausch ein. Die Konsultation schließt sich in der Regel der 
Geschäftssitzung einer Delegiertenversammlung an. Sie hat 
beratenden Charakter und dient dem Gespräch über aktuelle 
ökumenische Probleme. Sie soll vor allem den Kontakt zu 
den örtlichen Arbeitsgemeinschaften christlicher Gemein
den und Kirchen im Land. Baden-Württemberg fördern und 
stärken helfen. 

5. Vorstand 

5 .1. Die Arbeitsgemeinschaft wählt aus ihrer Mitte einen 
Vorsitzenden und zwei stellvertretende Vorsitzende, die zu
sammen den Vorstand bilden. Die Amtszeit des Vorstandes 
dauert drei Jahre. Einmalige Wiederwahl ist zulässig. 

Für die Wahl des Vorstandes wird von der Delegierten
versammlung eine Wahlkommission, bestehend aus drei 
Personen, berufen. 

Die Wahlkommission unterbreitet der Delegiertenver
sammlung geeignete Wahlvorschläge. 

Die Wahlvorschläge können von der Delegiertenver
sammlung durch weitere Wahlvorschläge ergänzt werden. 

DieWahl des Vorsitzenden und der beiden stellvertreten
den Vorsitzenden erfolgt in getrennten Wahlgängen. 

Gewählt ist, wer die Mehrheit der Stimmen der Mitglie
der erhält. 

Kommt eine solche Mehrheit nicht zustande, so ist ein 
zweiter, ggf. dritter Wahlgang erforderlich. 

Gewählt ist, wer die Mehrheit der abgegebenen Stimmen 
erhält. Stimmenthaltungen werden als abgegebene Stimmen 
mitgezählt. 

5.2. Der Vorstand bereitet die Sitzungen der Arbeitsge
meinschaft vor und sorgt für die Durchführung der gefaßten 
Beschlüsse. Die Tagesordnung soll vier Wochen vor einer 
Sitzung den Delegierten mitgeteilt werden. 

5.3. Der Vorstand vertritt die Arbeitsgemeinschaft nach 
außen. 

5.4. Der Vorstand erstattet amEndeseiner Wahlperiode 
einen Rechenschaftsbericht, der von der Arbeitsgemein
schaft verabschiedet und den Mitgliedern zugeleitet wird. 

Der Vorstand ist der Delegiertenversammlung verant
wortlich. Er führt die laufenden Geschäfte nach der Ord
nung und Geschäftsordnung der ACK und nach den Be
schlüssen der Delegiertenversammlung. Der Vorstand ent
scheidet in der Zeit zwischen den Delegiertenversammlun
gen in Angelegenheiten, bei denen deren Zusammentritt 
nicht abgewartet werden kann. Wird durch eine solche Eil
entscheidung eine Kommission betroffen, so ist die Ent
scheidung im Benehmen mit dem Vorsitzenden der betref
fenden Kommission und einem weiteren Kommissionsmit
glied zu treffen. 

Über die Verhandlungen des Vorstands wird ein Ergebnis
protokoll gefertigt. Es ist vom Schriftführer und einem Vor
standsmitglied zu unterzeichnen und allen Delegierten sowie 
den Mitgliedern aller Kommissionen zuzuleiten. Es trägt den 
Vermerk »Nicht zur Veröffentlichung freigegeben«. 

(Die 23. Delegiertenversammlung hat am 3. März 1984 in 
Königsfeld beschlossen, die Protokolle der Vorstandssit
zungen nicht allen Kommissionsmitgliedern, sondern nur 
den Kommissionsvorsitzenden und deren Stellvertretern zu
zusenden.) 

Bei Veröffentlichungen von Verlautbarungen der ACK 
sind die Namen der verantwortlichen Vorstandsmitglieder 
beizufügen; bei Grundsatzerklärungen sind die Mitglieds
kirchen aufzuführen. 

6. Kommissionen 

6.1. Die Arbeitsgemeinschaft kann für bestimmte Sach
gebiete ihrer Arbeit Kommissionen berufen. 

Die Delegiertenversammlung setzt die Kommissionen für 
einen Zeitraum von sechs Jahren ein. Sie beruft deren Mit
glieder aus ihrer Mitte. Jede Kommission wählt unter sich 
einen Vorsitzendenjeweils für drei Jahre. Die Wahl wird in 
der ersten Kommissionssitzung nach der Wahl des Vorstan
des der Arbeitsgemeinschaft durchgeführt. 

6.2. Die Arbeitsgemeinschaft legt für jede Kommission 
Zusammensetzung und Aufgaben fest. In den Kommissio
nen sollen Vertreter bestehender ökumenischer Aktivitäten 
mitarbeiten. Mitteilungen aus der Kommissionsarbeit dür
fen nur mit Zustimmung des Vorstandes veröffentlicht wer
den. 

Zusammensetzung der Kommissionen 

Die Kommissionen können sowohl durch Vertreter öku
menischer Aktivitäten als durch fachkundige Mitarbeiter er
weitert werden. Eine Berufung erfolgt durch die Delegier
tenversammlung im Benehmen mit der jeweiligen Kommis
sion und im Einvernehmen mit den Mitgliedskirchen. 

Regelung des Arbeitsbereichs 

Erweisen sich bei der Arbeit einer Kommission neue 
Aufgaben als dringlich, ist der Vorstand darüber zu verstän
digen. Der Vorstand kann entweder eine vorläufige Beauf
tragung erteilen oder einen Aufschub bis zur nächsten Dele
giertenversammlung beschließen. Die endgültige Entschei
dung über ein neu es Aufgabengebiet steht in jedem Falle der 
Delegiertenversammlung zu. 

Vorlage und Verabschiedung der Arbeitsergebnisse 

Beschlußtexte der Kommissionen haben den Charakter 
qualifizierter Empfehlungen für die Delegiertenversamm
lung. Ihre Verabschiedung erfolgt durch die Delegiertenver
sammlung, in Eilfällen durch den Vorstand (vgl. Abs. 5). 
Vorlagen der Kommissionen sind zur Aufnahme in die Ta
gesordnung der Delegiertenversammlung dem Sekretariat 
spätestens sechs Wochen vor der nächsten Delegiertenver
sammlung zuzuleiten. Anträge und Stellungnahmen zu 
Punkten der Tagesordnung müssen dem Sekretariat zwei 
Wochen vor der Delegiertenversammlung vorliegen. 

Die Vorsitzenden der Kommissionen sollen den Vorstand 
über wichtige Vorhaben ihrer Kommissionen bereits nach 
der ersten Beratung informieren. 

Falls der Vorstand aus rechtlichen oder sachlichen Grün
den Bedenken gegen eine Vorlage erhebt, reicht er diese zur 
nochmaligen Beratung an die Kommission zurück. Kann in 
Eilfällen eine Kommissionssitzung nicht mehr rechtzeitig 
einberufen werden, können Änderungen vom Vorsitzenden 
und zwei weiteren Mitgliedern der Kommission im Einver
nehmen mit dem Vorstand vorgenommen werden. 

Protokollführung 

Über die Verhandlungen der Kommissionen ist ein Er
gebnisprotokoll zu fertigen. Es ist vom Schriftführer und 
dem Vorsitzenden der Kommission zu unterzeichnen. 



430 AMTSBLATT Heft X, 1991 

Wichtige Vorhaben sind darin hervorzuheben. Beschlüsse 
sind im vollen Wortlaut zu protokollieren, die Art ihrer 
Weiterbehandlung ist anzugeben. Die Abfassung des Proto
kolls wird erleichtert, wenn die Kommission vor Beginn ei
nes neuen Tagesordnungspunktes sich um eine Zusammen
fassung der Beratungsergebnisse bemüht. 

Teilnahme 
der Vorstandsmitglieder und des Geschäftsführers 

An den Sitzungen einer Kommission beteiligen sich je
weils ein Mitglied des Vorstandes oder der Geschäftsführer. 
Sie berichten darüber auf der nächsten V orstandssitzung. 

Zusammenarbeit der Kommissionen 

Es steht den Vorsitzenden der einzelnen Kommissionen 
frei, sich über gemeinsame Fragen und Anliegen mit dem 
Vorsitzenden einer anderen Kommission zu verständigen 
und Absprachen über eine gemeinsame Weiterarbeit zu tref
fen. Der Vorstand wird über solche Absprachen unterrich
tet. 

6.3. Die Vorsitzenden der Kommissionen oder deren 
Vertreter nehmen an den Sitzungen der Arbeitsgemein
schaft beratend teil. 

7. Sekretariat 

7 .1. Die Arbeitsgemeinschaft richtet ein Sekretariat ein. 

7.2. Sie kann die Leitung des Sekretariats einem Ge
schäftsführer übertragen und bestimmt dabei dessen Amts
zeit: 

7.3. Der Geschäftsführer nimmt an den Sitzungen der 
Arbeitsgemeinschaft und des Vorstandes beratend teil. 

8. Finanzen 

8.1. Die Arbeitsgemeinschaft verabschiedet auf Vor
schlag des Vorstandes einen Haushaltsplan. Jedes Mitglied 
leistet einen angemessenen Beitrag. 

8.2. Der Vorstand legt der Arbeitsgemeinschaft jährlich 
eine Haushaltsrechnung vor. Die Arbeitsgemeinschaft er-
teilt dem Vorstand Entlastung. · 

9. Änderungen der Ordnung 

Änderungen der Ordnung bedürfen emer Zweidrittel
mehrheit der Mitglieder. 

10. lokrafttreten 

Diese Ordnung tritt mit der Konstituierung der Arbeitsge
meinschaft in Kraft. I) 

Anlage 

Erläuterungen zur Ordnung der 
Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen 

in Baden-Württemberg 
vom 14. Oktober 1972 

Überschrift 

Anstelle von »Richtlinien« hat sich die Tagung für »Ord
nung« entschieden, um damit dem Inhalt des Entwurfs bes
ser gerecht zu werden. 

1) Die Arbeitsgemeinschaft wurde am 6. Juli 1973 in Freiburg 
konstituiert. 

Präambel 

Die Präambel will kein Bekenntnis sein. Sie stellt viel
mehr den Ausgangspunkt für die Kirchen und kirchlichen 
Gemeinschaften dar, die sich zu einer Arbeitsgemeinschaft 
zusammenschließen. Gleichzeitig ist sie aber auch Zielvor
stellung, die bei allem Tun im Auge behalten werden sollte. 
Der doxologische Schluß, der im Entwurf fehlte, wurde auf 
Wunsch der orthodoxen Vertreter aufgenommen. 

1. Mitgliedschaft 

Außer den Kirchen können nur selbständige kirchliche 
Konfessions- und Bekenntnisgemeinschaften Mitglieder 
werden. Darunter sind solche Gemeinschaften zu verstehen, 
die rechtsfähig sind, aber nicht zu den kirchlichen Gemein
schaften im Verbande der Landeskirchen und Diözesen 
zählen. 

2. Vertretung 
der Mitglieder in der Arbeitsgemeinschaft 

2.1. Jedes Mitglied kann bis zu zwei Delegierte entsen
den. Es war notwendig, dieses Recht allen Mitgliedern ein
zuräumen. Oft gehören die kleineren Kirchen in Baden und 
Württemberg zwei verschiedenen Leitungsgremien an, so 
daß ein Delegierter allein seine Kirche gar nicht repräsentie
ren könnte. Die Anzahl der Delegierten wurde im ganzen so 
niedrig gehalten, um das Gremium arbeitsfähig zu machen. 

2.2. Auf die Unterscheidung von »Mitgliedern« und 
»Gastmitgliedern« wurde im Text verzichtet. Die in diesem 
Abschnitt umschriebene beratende Mitwirkung wurde nicht 
als »Gastrnitgliedschaft« bezeichnet. Dieser Begriff wurde 
aus sprachlichen Gründen abgelehnt. 

3. Aufgaben 

Den Teilnehmern der Konsultationstagung war es wich
tig, das theologische Gespräch und die geistliche Grundle
gung ökumenischer Zusammenarbeit in der »Ordnung« an 
zentraler Stelle zu verankern. Damit kommt nochmals zum 
Ausdruck, daß es der Arbeitsgemeinschaft nicht bloß um ei
ne gut funktionierende äußere Zusammenarbeit gehen darf, 
sondern, daß sie mit dem in der Präambel Gesagten ernst 
machen sollte. 

Bei der »theologischen Grundlegung« und der »Förde
rung ökumenischer Studien« ist nicht daran gedacht, selb
ständig theologische Studienaufgaben wahrzunehmen oder 
zu vergeben. Die Arbeitsgemeinschaft sieht ihre Aufgabe 
vielmehr darin, die auf nationaler und internationaler Ebene 
erarbeiteten theologischen Studien für unsere Gemeinden zu 
übersetzen und sich um eine Rezeption in Baden-Württem
berg zu bemühen. 

4. Beschlußfassung 

Genausowenig wie bei der Anzahl der Delegierten hat 
auch bei der Beschlußfassung das Proporzdenken eine Rol
le gespielt. Gerade bei Beschlüssen sollte deutlich werden, 
daß es der Arbeitsgemeinschaft um ein Zusammenwirken 
aller Kirchen geht. Deshalb hat jedes Mitglied nur eine 
Stimme. Durch die Abschnitte 4.4. bis 4.6. ist gewährleistet, 
daß keine Kirche majorisiert werden kann. 

5. Kommissionen 

Die Delegierten der Konsultationstagung hielten es für 
notwendig, bereits in der Ordnung eine Möglichkeit der Z)l
sammenarbeit mit bestehenden ökumenischen Arbeitskrei
sen, Mischehekreisen, Aktionsgruppen und anderen öku
menischen Aktivitäten aufzuzeigen und ein Bindeglied zur 
»Ökumene am Ort« zu schaffen. Dies schien umso notwen
diger, als Vertreter freier Kreise und örtlicher Zusammen~ 
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schlüsse nicht Mitglied der Arbeitsgemeinschaft werden 
können. Deshalb sollten in den Kommissionen diese Grup
pen vertreten sein. Als weitere Rückkoppelung der Arbeits
gemeinschaft an die »Ökumene am Ort« ist die jährlich vor
gesehene Konsultationstagung von Bedeutung. 

6. Sekretariat 

Zunächst wird kein eigenes Büro gebraucht. Auch wird 
vorläufig kein hauptamtlicher Geschäftsführer benötigt. 

Die Vorstellungen gehen dahin, das Sekretariat einer be
stehenden kirchlichen Einrichtung zuzuordnen und einen 
Geschäftsführer mit der Führung des Sekretariats nebenamt
lich zu beauftragen. Da die Arbeitsgemeinschaft keine juri
stische Person ist, ist daran gedacht, evtl. anfallende Rechts-

geschäfte von einem Mitglied treuhändefisch ausführen zu 
lassen. 

7. Finanzen 

Der Begriff »angemessen« ist bewußt sehr weit gefaßt. 
Die Frage der finanziellen Beteiligung sollte für keine Kir
che oder kirchliche Gemeinschaft ein Hinderungsgrund 
sein, in der Arbeitsgemeinschaft mitzuarbeiten. 

8. Änderung der Ordnung 

Die II. Ökumenische Konsultationstagung hat beschlos
sen, daß die Ordnung der Arbeitsgemeinschaft nach drei 
Jahren überprüft wird 

D. Mitteilungen aus der Ökumene 

E. Staatliche Gesetze, 
Anordnungen und Entscheidungen 

Mitteilungen 

Evangelische Kirche in Deutschland 

- Kirchenamt -

Auslandsdienst in Ober-Italien 

Die Evangelisch-Ökumenische Gemeinde Ispra-Varese 
mit Sitz in Caldana sucht zum 

1. September 1992 

für 6 Jahre nach Möglichkeit einen verheirateten Pfarrer I ei
ne verheiratete Pfarrerin, mit holländischen Sprachkenntnis
sen, der/die Interesse hat für 

- deutschsprachige und internationale Gemeindearbeit, 

- Religionsunterricht an der Europa-Schule, 

- Seelsorge und Gottesdienst (auch in holländischer Sprache). 

Die internationale Gemeinde setzt sich überwiegend aus 
deutschen, holländischen und französischen Beschäftigten 
der »Gemeinsamen Forschungsstelle der Europäischen Ge
meinschaft« und deren Familien zusammen. 

Ein schönes Pfarrhaus (Bungalow) mit Garten steht zur 
Verfügung. Für die erforderlichen italienischen Sprach
kenntnisse wird ein Intensivsprachkurs (bis zu zwei Mona
te) vor Dienstantritt angeboten. 

Wenn Sie Einzelheiten über die Aufgaben in dieser inter
essanten Gemeinde erfahren wollen, fordern Sie bitte die 
Ausschreibungsunterlagen schriftlich an beim 

Kirchenamt der EKD 
Postfach 21 02 20 
3000 Hannover 21 
Tel.: 05 11127 96- 2 32. 

Dorthin sind auch die Bewerbungen bis zum 15. Dezem
ber 1991 zu richten. 
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